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Zitat von dreamcatcher22

Gerne würde ich ein Jahr Elternzeit nehmen. Nun bin ich aber auf diesen Passus
aufmerksam geworden:

"Die Elternzeit muss in der Regel mindestens sechs Wochen vor den
Sommerferien oder zwei Wochen vor den sonstigen Ferien enden-"

Die Ferien beginnen hier in NRW nächstes Jahr am 8. Juli, d.h. müsste ich die Elternzeit
dann noch vor dem ersten Lebensjahr unseres Kleinen beenden?

Man unterstellt den Antragstellenden Rechtsmissbrauch, wenn die Ferien nicht ausgespart
werden. Solange man plausibel darlegen kann, dass man ab Geburt des Kindes ein Jahr
Elternzeit nimmt und der Beginn eben durch die Geburt bestimmt wird und das Ende mit dem
Ende des Elterngeldbezugs zusammenfällt, muss auch ein/e mürrische/r Sachbearbeiter/in das
schlucken.

Was die Versetzung angeht, so hast Du neben dem klassischen Rückkehrerantrag auch die
Möglichkeit, während einer beispielsweise dreijährigen Elternzeit an einer anderen Schule zu
arbeiten, oder im Anschluss an die Elternzeit Urlaub aus familienpolitischen Gründen zu
nehmen und in dieser Zeit an eine andere Schule abgeordnet zu werden. Wichtig ist, dass Du
rechtzeitig mit den betroffenen Stellen sprichst und die Anträge entsprechend gestaltest.
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